
Erste Yerordnung zur Änderung der
Geflü gelverbringungsbeschränkungsverordn ung

Yom 1ü. Januar20l5

Auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 12 in Verbindung mit § 38 AbsaE 2 und 4 des

Tiergesrmdheitsgesetzes vom 22.Ma12013 (BGBI. I S. 1324), diese in Verbindung mit § 1 Absatz
2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vam 16. August 20OZ (BGBI- I S- 3165) und dem
Orgänisationserlass vom 17. Dezember 2Aß @GBl. I S. 4310), verordnet das

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft :

Ärtikel l

Änderung der Geflügelverbringungsbeschränkungsverordrung

Die Geflägelverbringungsbeschränkungsverordnung vam22. Dezember 2014 (BAnzAT
22.12.2014 V1) wird wie folgt geändert:

1- § I wird wie folgt geändert:

Dem Absatz I wird folgender SaE angefügt:

,,Satz I gilt nicht ftr das Verbringen von Eintagsktiken."

Folgender Absatz 3 wird angefügt:

,,(3) Abweichend von AbsaE I Sak 1 ist eine Untersuchung nicht erforderlich, soweit
der Tierhalter die Eaten und Gäinse nach Maßgabe der Sätze 2 brs 4 zu- sammen mit
Hähnern oder Puten hält Die Hühner oder Puten müssen dazu die- oen, die
Einschteppung oder Verschleppuag der Geflügelpest in den Bestand frähzeitig zr
erkennen. In diesem Fall muss die in der Anlage in Spalte 2 vorge- sehere Anzahl von
Hühnem oder Puten gehalten werden. Femer hat der Tierhal- ter in den Fällen des Satzes

I jedes verendete Sttick Geflüpl in einer von der zuständigen Behörde bestimmten
Uatersuchungseinrichtung rmverzüg[ich auf hochpathogenes aviäres Influenzavirus
virologisch untersuchen zu lassen."

In § 2 wird die Angabe ,,§ I Absatz 1" durch die Angabe ,,§ 1 Absatz 1 Satz 1" ersetzl

Folgende Anlage wird angefügt:

,rAnlage {zu § I Absatz 3}

a)

b)

2-

3.

Anähl der gshaltenen Enten odu Gänse je
Bestand

Ailzahl der zu haltenden Hühner oder Pu- ten

Spalte t Spalte 2

wenigaals 10 mindest€os l, h(khstens jedoch dieselbe

Anzahl wie gehaltene Eatenrmd Gänse

10-100 10-50

101-1.000 20- 60

mehrals l-O{X} 30*7$'


